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Berufsbilder

Der Beruf des Textilveredlers

Geschichte

Am. 1. September 1950 wurde das Reglement über die
Lehrlingsausbildung und die Mindestanforderungen der
Lehrabschlussprüfungen in der Wollindustrie in Kraft
Qesetzt. Es umfasste die Berufe Streichgarnspinner,
Wollweber, Wollappreteure und Wollfärber. Am 1. April
1955 folgte das Reglement über den Beruf des Färbers,
Berfszweige Stückfärberei und Garnfärberei.
'n den Jahren bis 1974 konnten nach diesen Reglementen
28 Wollappreteure, 49 Wollfärber und 303 Färber aus-
gebildet werden. Diese Fachleute erfüllen ihre Aufgaben
nicht nur in der Schweiz, sie sind in der ganzen Welt
anzutreffen. Diejenigen, welche sich zur Weiterausbildung
entschieden haben, bekleiden sehr oft wesentliche, ver-
antwortungsvolle Positionen.
1968 begann die Arbeit für ein modernes Reglement
ur die Lehrlingsausbildung in der Textilveredlungs-

industrie, welches diejenigen der Berufe Wollappreteur,
Wollfärber und Färber sowie solche kantonalen Cha-
''akters ersetzen sollte. Nach intensiven Besprechungen
and Verhandlungen konnten die Arbeiten abgeschlossen
Werden und das Reglement für den Beruf des Textil-
veredlers hat seit dem I.Juli 1973 Gültigkeit. Für diesen
interessanten Beruf haben sich entschieden:
~~ 1974 — if Lehrlinge und 4 Lehrtöchter

1975 — 11 Lehrlinge und 3 Lehrtöchter
1976 — 27 Lehrlinge und 2 Lehrtöchter
1977 — 27 Lehrlinge und 1 Lehrtochter

&as Reglement

^as Reglement über die Ausbildung und die Lehr-
"Schlussprüfung für den Beruf des Textilveredlers
"rde ergänzt mit einem vom Bundesamt für Industrie,
ewerbe und Arbeit (BIGA) aufgestellten Normallehr-

Pan für die Berufsklassen der Textilveredler, der am
April 1974 in Kraft trat.

[^lament über die Ausbildung
hie Lehrabschlussprüfung

/ m L

der — Die Lehre kann in einer, höchstens zwei
aachfolgenden Berufsrichtungen absolviert werden:

Färberei
Druckerei
Appretur

fü'^ |l~®Lire dauert drei Jahre und bildet die Grundlage
für d

®'®"dagen in der Textilveredlungsindustrie und
®n Besuch von Textilfachschulen.

Nebst den Anforderungen an den Lehrbetrieb ist auch
die Höchstzahl der Lehrlinge festgelegt, welche ein Lehr-
betrieb gleichzeitig ausbilden darf.

Lehrprogramm für d/'e Ausb/'/dung /'m ßefr/'eb — Der
Lehrling ist im Rahmen eines Betriebslehrganges aus-
zubilden. Um eine einheitliche Ausbildung zu erreichen
und damit die Berufsausbildung mit der Gewerbeschule
übereinstimmt, hat eine Gruppe von Interessenten einen
Modellehrgang ausgearbeitet, welcher für die Betriebe
eine nützliche Hilfe ist und beim ASTI bezogen werden
kann.

Im Reglement sind die Arbeitsgebiete nach Lehrjahren
unterteilt. Da ca. ein Drittel der Lehre im Labor zu ab-
solvieren ist, sind die Arbeiten unterteilt in Labor und
Betrieb. Ein besonderer Abschnitt ist dem Thema Berufs-
kenntnisse gewidmet.

Lebrabscb/ussprüfung — Die Lehrabschlussprüfung wird
von den Kantonen durchgeführt und umfasst zwei Teile:

— Berufskundliche Fächer (praktische Arbeiten und Be-
rufskenntnisse)

— Allgemeinbildende Fächer (Deutsch, Staatskunde, etc.)

Die Prüfungen werden im Lehrbetrieb durchgeführt und
dauern ca. drei Tage. Nach Möglichkeit sind Experten
zu berücksichtigen, welche einen Expertenkurs besucht
haben. Ein solcher Expertenkurs wurde durchgeführt
und damit sind die Prüfungen gesamtschweizerisch gut
koordiniert. Bei den praktischen Arbeiten haben sich
die Lehrlinge aller Berufsrichtungen über grundlegende
Kenntnisse auszuweisen und dann in ihrer Berufsrichtung
das Erlernte zu beweisen. Die theoretischen Berufskennt-
nisse werden an den Maschinen und/oder im Theorie-
saal geprüft.

Nebst den genau umschriebenen Anforderungen sind
Beurteilung, Notengebung, Prüfungsergebnis und Fähig-
keitszeugnis bis ins Detail geregelt.

Normallehrplan für die Berufsklassen

Einleitend sind die Pflicht- und allfällige Freifächer
beschrieben und dann die Stundenzahlen in den
Pflichtfächern festgelegt. Den allgemeinen Hinweisen
über den Lehrstoff folgen genaue Umschreibungen
in den einzelnen Fächern, unterteilt in Ziele und Lern-
Inhalte.

Es ist jedem Lehrbetrieb überlassen, intern den in den
Berufsschulen erteilten Unterricht zu repetieren oder
vertiefen.

Die Lerninhalte und Lernziele für Rechnen, Deutsch,
Geschäfts- und Wirtschaftskunde richten sich nach den
Normallehrplänen des BIGA für die allgemeinbildenden
Fächer.

Lehrlingswerbung

Für die Lehrlingswerbung und Information der Berufs-
beratung wurde ein Berufsbild geschaffen. Eine Zu-
sammenarbeit ASTI/SVF mit dem Verband für Berufs-
beratung hat eine übersichtliche Schrift über den Beruf
des Textilveredlers ergeben. Die zum Teil bildliche
Information kann an ernsthafte Interessenten für den
Beruf abgegeben werden, während ein farbiger Streu-
Prospekt als Werbung für den Beruf gedacht ist. Beide
Unterlagen können beim ASTI bezogen werden.



56 mittex

Zusammenfassung

Der Beruf des Textilveredlers ist ein guter Basisberuf
mit Aufstiegsmöglichkeiten zum Meister, Textilveredlungs-
techniker oder Chemiker. Die jungen, gut ausgebildeten
Fachleute sind in der Veredlungsindustrie eine wert-
volle Stütze. Die für die Ausbildung verantwortlichen
Institutionen werden dafür besorgt sein, dass der Beruf
des Textilveredlers attraktiv bleibt und der Zeit ange-
passt wird.

Informationen

ASTI —Arbeitgeberverband der Schweiz. Textilveredlungs-
industrie, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich, Tel. 01 32 68 40.

SVF — Schweizerische Vereinigung von Färbereifachleuten,
Postfach 2056, 4001 Basel. H. S.

Normen

Aussprache der Einheit «Joule» (J)
für Energie, Arbeit und Wärmemenge

Anlässlich der Reaktion für das am I.Januar 1978 in Kraft
getretene Bundesgesetz über das Messwesen und beim
Ausarbeiten der 1976 erschienenen Norm SNV 012100 über
die Sl-Einheiten wurde die Frage der Aussprache der Ein-
heit «Joule» («dschaul» oder «dschul») von kompetenten
Fachleuten nochmals behandelt. Dabei ist man eindeutig
zum Schluss gekommen, dass «dschul» die korrekte
Sprechweise ist.

Den wichtigsten Rückhalt zu dieser Feststellung gibt
einerseits der in England veröffentlichte «Oxford Die-
tionary», in welchem die Sprechweise speziell angegeben
wird. Andererseits hat der Direktor des Eidg. Amtes für
Messwesen, Herr Dr. A. Perlstain, zusätzlich in Erfahrung
gebracht, dass der englische Physiker Dr. J. P. Joule ein
Nachfahre eines Hugenotten-Geschlechtes war, das seiner-
zeit aus Frankreich nach England exilierte. Damit ist auch
eine historische Begründung für die eher französisch
anmutende Sprechweise gegeben.

Schliesslich bleibe nicht unerwähnt, dass es keine bin-
dende Regel gibt, wonach die Buchstabenfolge «ou» in

der englischen Aussprache als «au» auszusprechen wäre.
Es gibt zahlreiche Beispiele, die die Vielfalt der Aus-
Sprachemöglichkeiten zeigen. Eine kleine Auswahl mag
einen Begriff davon vermitteln: bourbon — could —
cougar — cough — court — double — mould — ouzel —
sought — southern — vapour — would.

ISO/TC 145 — Bildzeichen und Symbole

Bericht über die 6. Plenarversammlung
vom 11. bis 13. Oktober 1977 in Washington

An der 6. Plenarversammlung des ISO/TC 145 nahmen
23 Delegierte aus folgenden Ländern teil: Deutschland,
Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada, Oesterreich,
Schweden, USA.

Symbole für Textilmaschinen (145 N 92)

Mit dem Dokument 145 N 92 wurde die vierte Serie von

Bedienungssymbolen für Textilmaschinen dem ISO/TC 145

unterbreitet. Damit ist das Gebiet der Textilveredlungs-
maschinen abgeschlossen. Eine erste Sichtung der vor-

gelegten Symbole liess bereits Widerstände gegen grund-

legende Symbole erkennen, die noch nirgends genormt
sind (zum Beispiel «Wasser», «Dampf»).

Dies gab dem Berichterstatter die Gelegenheit, im Namen

des Präsidenten des ISO/TC 72 (Herrn A. J. Furrer, Vor-

sitzender der VSM/TK 24) eine Erklärung abzugeben, die

das Interesse der Delegierten fand. Danach ist zu über-

legen, ob das Arbeitsgebiet des ISO/TC 145 neu abzu-

grenzen sei. Allein im ISO/TC 72 wurden bereits rund

300 Symbole kreiert, und insgesamt nimmt deren Zahl

in beängstigendem Ausmass zu. Es muss unbedingt ge-

prüft werden, ob das ISO/TC 145 sich nicht die Aufgabe
stellen soll, die Zahl der Symbole rigoros zu begrenzen,
ausschliesslich Grundsymbole und Symbolelemente zu

normen und auf eine Normung von Symbol-Kombinationen
zu verzichten. Nur so wird es möglich, eine sinnvolle
Uebersicht zu wahren.

Als ad hoc-Gruppe haben der Sitzungspräsident und der

Berichterstatter alle neu vom TO 72 vorgelegten Symbole
überprüft und sie in sechs Gruppen aufgeteilt:

1. 56 Symbole betreffen ausschliesslich das Gebiet der

Textilmaschinen und sollen als Einzelblätter weiter-
behandelt werden (Eingliederung in ISO 3957).

2. Drei Symbole sind bereits als DIS in Bearbeitung und

müssen entsprechend angepasst werden.
3. 46 Symbole beziehen sich auf eine allgemeine An-

wendung. Sie sollen gemäss ISO GUIDE 11 beim TO 72

neu überarbeitet werden.
4. Ein Symbol soll zurückgezogen werden, da es mit den

Richtlinien über die Gestaltung von Pfeilen in Wider-
Spruch steht.

5. Vier Symbole sollen zurückgezogen und nicht als Einzel-

blätter genormt werden, da sie Kombinationen bereits
bestehender Symbole darstellen; sie können jedoch
in der vom TO 72 vorgesehenen Norm dargestellt wer-
den.

6. Die restlichen Symbole sind bereits von der IEC ge'
normt und sollen nur noch in der vom TO 72 vor-

gesehenen zusammenfassenden Norm dargestellt wer-
den.

Diese Aufteilung wurde in einer Resolution (Nr. 47) fest-

gehalten, über die jedoch erst auf dem Korrespondenz-
weg abgestimmt wird.
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